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Anfrage Nr. 356 zur Regelung zu künstlichen 

Nisthilfen in § 45b Abs. 7 Bundesnaturschutzgesetz 

 

Frage 

Welche Regelungen gelten für das Anbringen von künstlichen Nisthilfen gemäß § 45b Absatz 7 

Bundesnaturschutzgesetz und welche Auswirkungen haben diese Regelungen auf die Praxis? 

Antwort 

E in le i tung  

Mit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) wurde unter anderem der 

§ 45b neu eingefügt. § 45b Absatz 7 BNatSchG regelt, dass im Umfeld von Windenergieanlagen 

(WEA) keine Nisthilfen für kollisionsgefährdete Vogel- und Fledermausarten angebracht wer-

den dürfen. Das Verbot erstreckt sich einerseits auf einen Umkreis von 1.500 Metern um eine 

errichtete WEA. Dieser Wert orientiert sich dabei an den für die kollisionsgefährdeten Arten 

maximalen zentralen Prüfradien.1 Das Verbot gilt außerdem in für die Windenergie ausgewie-

senen Gebieten, wie zum Beispiel Vorranggebieten für Windenergie in Landes- oder Regio-

nalplänen sowie Sondergebieten oder entsprechenden Sonderbauflächen in Flächennutzungs-

plänen. Auch in solchen Gebieten ist das Anbringen von Nisthilfen gemäß § 45b Absatz 7 ver-

boten.   

Nisthilfen sind wichtige Maßnahmen für den Artenschutz. Sie werden innerhalb von Schutzge-

bieten, zum Beispiel in FFH- und Vogelschutzgebieten als Maßnahmen zur Erreichung und 

Wahrung von Erhaltungszielen eingesetzt. Auch außerhalb von Schutzgebieten werden Nist-

hilfen zur Vermeidung der Verletzung artenschutzrechtlicher Zugriffsverbote oder zur Erfüllung 

artenschutzrechtlicher Ausgleichspflichten eingesetzt. Nicht zuletzt sind sie eine zentrale Maß-

nahme des freiwilligen Naturschutzes. 

Dem § 45b Absatz 7 BNatSchG liegt der Gedanke zugrunde, dass diese Nisthilfen neue Lebens-

stätten für Arten schaffen oder solche ersetzen, die durch die Realisierung eines Vorhabens 

zerstört werden müssen. Wenn diese Nisthilfen im Umfeld von bestehenden WEA oder in für 

die Windenergie ausgewiesenen Gebieten angebracht werden, siedeln sich in den Nisthilfen 

möglicherweise Arten an, die mit den Anlagen kollidieren und dadurch verletzt oder getötet 

werden könnten. Ziel des § 45b Absatz 7 BNatSchG ist es also, geschützte Arten vor Kollisionen 

mit WEA zu schützen. Damit soll vermieden werden, dass sich bereits bestehende artenschutz-

rechtliche Konflikte mit WEA durch eine weitere Ansiedlung kollisionsgefährdeter Arten ver-

schärfen oder neue Konflikte hinzutreten.2 Durch das Verbot wollte der Gesetzgeber zudem 

vermeiden, dass durch verschärfte oder hinzugekommene Konflikte nachträglich der Betrieb 

von bestehenden WEA eingeschränkt wird.3 

 
1 BT-Drs. 20/2354 vom 21.06.2022, S. 26. 
2 BT-Drs. 20/2354 vom 21.06.2022, S. 26. 
3 Gellermann in: Landmann und Rohmer, BNatSchG 2023, § 45, Rn. 37., BMUV und BMWK 2022. 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/023/2002354.pdf#page=26
https://dserver.bundestag.de/btd/20/023/2002354.pdf#page=26
https://dserver.bundestag.de/btd/20/023/2002354.pdf#page=26
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Das Verbot richtet sich nicht nur an Vorhabenträger, sondern an jedermann, sodass grundsätz-

lich jedwedes Anbringen von Nisthilfen umfasst ist. Damit wird auch das Anbringen von Nist-

hilfen durch Privatpersonen, Naturschutzorganisationen oder im Rahmen von populationsstüt-

zenden Artenhilfsprogrammen untersagt. 

Das Verbot betrifft ausschließlich das Anbringen neuer Nisthilfen. Bestehende Nisthilfen im 

Verbotsbereich müssen nicht entfernt werden. Ebenso sind Pflegemaßnahmen von bestehen-

den Nisthilfen weiterhin erlaubt.4 

Die Möglichkeit einer Befreiung von dem Verbot nach § 45b Absatz 7 BNatSchG ist nicht vor-

gesehen. Nur für bestimmte Gebote und Verbote des BNatSchG sowie der Naturschutzgesetze 

der Länder kann die zuständige Behörde eine Befreiung nach § 67 BNatSchG gewähren. Bei 

denen in § 67 Absatz 1 und 2 BNatSchG genannten Regelungen ist § 45b Absatz 7 BNatSchG 

jedoch nicht erfasst.5 

Nachfolgend werden die möglichen Auswirkungen der neuen Regelung in der Praxis unter 

fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten erörtert. 

 

Nis t h i l fen  für  Vöge l  

Der Gesetzgeber schließt mit dem Wortlaut des § 45b Absatz 7 BNatSchG und auch mit seinen 

Erwägungen in der Gesetzesbegründung Nisthilfen für alle kollisionsgefährdeten Vogelarten 

nach Anlage 1 Abschnitt 1 BNatSchG in das Verbot ein. Es ist demnach verboten, Nisthilfen für 

diese Arten in ihrem Verbreitungsgebiet zu installieren. Wiesenweihen, Kornweihen, Rohrwei-

hen und Sumpfohreulen sind in Anlage 1 Abschnitt 1 BNatSchG enthalten, aber nutzen als Bo-

denbrüter keine die Nisthilfen. Sie sind von § 45b Absatz 7 BNatSchG nicht betroffen sind.  

Verboten ist das Anbringen von Nisthilfen in Form von Nistkästen, beispielsweise an Bäumen, 

Strommasten, Gebäuden oder Brücken (Kopp 2021, Weber 2013). Darunter fällt auch das An-

bringen von Brut- und Horstplattformen, beispielsweise auf Dächern. Schließlich dürfte auch 

der Bau eines freistehenden Nistplatzes für Großvögel unter den Begriff des „Anbringens“ fal-

len, wie beispielsweise eines Horstmastes für Weißstörche, da freistehende Horstmasten eben-

falls dem Zweck als Fortpflanzungs- und Brutstätte von Großvögeln dienen.6 

Es ist zu bedenken, dass kollisionsgefährdete Brutvögel im Sinne der Anlage 1 Ab-

schnitt 1 BNatSchG auch Nisthilfen für andere Brutvögel nutzen (Kopp 2021), siehe Tabelle 1. 

Nisthilfen für Freibrüter, wie beispielsweise Weidenkörbe oder ähnliche Horstplattformen mit 

einem Durchmesser von 70 cm bis 120 Zentimetern, werden sowohl von kollisionsgefährdeten 

als auch von nicht kollisionsgefährdeten Großvögeln genutzt (Richarz und Hormann 2023).  

Diese Tatsache ist bedeutsam, da die kollisionsgefährdeten Brutvogelarten abschließend durch 

Anhang 1 Abschnitt 1 BNatSchG bestimmt sind. Es ist deshalb fraglich, ob auch Nisthilfen vom 

Verbot des § 45b Absatz 7 BNatSchG erfasst sind, die für Arten angebracht werden, welche 

nicht in Anhang 1 Abschnitt 1 BNatSchG gelistet sind. Der Gesetzgeber lässt im Wortlaut der 

Regelung – „Nisthilfen für kollisionsgefährdete Vogel- und Fledermausarten“ – nicht erkennen, 

 
4 Gellermann in: Landmann und Rohmer, BNatSchG 2023, § 45, Rn. 36. 
5 Teßmer in: Beck Umweltrecht. BNatSchG 2023, §67 Rn. 2. 
6 Gellermann in: Landmann und Rohmer, BNatSchG 2023, § 45, Rn. 36. 
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dass er sämtliche Nisthilfen verbieten möchte. Er konkretisiert den Begriff Nisthilfen geringfü-

gig dadurch, dass er in der Gesetzesbegründung von „Nisthilfen zugunsten“7 dieser kollisions-

gefährdeten Vogelarten spricht. In diesem Sinne geht es dem Gesetzgeber um die Vermeidung 

der artenschutzrechtlichen Konflikte mit diesen Arten.  

Daraus ließe sich einerseits ableiten, dass nur Nisthilfen vom Verbot des § 45b Absatz 7 

BNatSchG erfasst sind, die explizit zugunsten der kollisionsgefährdeten Brutvogelarten des An-

hang 1 angebracht werden. Anderseits entspräche es dem Sinn und Zweck der Regelung, jede 

Nisthilfe in das Verbot einzuschließen, die für kollisionsgefährdete Brutvogelarten des An-

hangs 1 aus fachlicher Sicht als Lebensstätte geeignet ist und im Verbreitungsgebiet dieser Art 

verwendet wird. Denn auch durch einen Weidenkorb, der zugunsten des Mäusebussards an-

gebracht wird, kann letztlich ein artenschutzrechtlicher Konflikt verschärft oder geschaffen wer-

den, wenn sich ein Rotmilan in der Nisthilfe ansiedelt. Hierdurch würden de facto jedoch Nist-

hilfen für Vogelarten verboten, die nicht kollisionsgefährdet im Sinne der Anlage 1 Abschnitt 1 

BNatSchG sind.  

Letztlich besteht im Hinblick auf Nisthilfen zugunsten nicht kollisionsgefährdeter Arten eine 

Regelungslücke. Die Ausfüllung dieser muss einer weiteren gesetzlichen Konkretisierung be-

ziehungsweise den Gerichten überlassen werden.  

 

Tabelle 1: Beispiele für Überschneidungen in der Nutzung verschiedener Typen von Nisthilfen von kollisionsge-

fährdeten und nicht kollisionsgefährdeten Vogelarten in Anlehnung an Richarz und Hormann (2023) 

Art der Nisthilfe 

Potenzielle Nutzung durch 

kollisionsgefährdete  

Vogelart 

Potenzielle Nutzung durch 

nicht kollisionsgefährdete 

Vogelart 

Horst- bzw. Nistplattformen mit 

einem Durchmesser ≥ 120 cm 

auf Bäumen, Strom- oder 

Horstmasten 

Fischadler, Schreiadler, See-

adler, Steinadler, Wander-

falke und Weißstorch 

Schwarzstorch 

Offener Brutkasten mit ≥ 80 cm 

Durchmesser 
Wanderfalke Schleiereule, Turmfalke 

Geschlossener Brutkasten mit 

≥ 80 cm Durchmesser und 

60 cm Höhe 

Wanderfalke 
Dohle, Schleiereule, Stein-

kauz und Turmfalke 

Nistkörbe mit einem Durchmes-

ser ≥70 cm 
Rotmilan und Schwarzmilan 

Habicht, Mäusebussard und 

Sperber 

Offener Brutkasten bzw. Nist-

körbe mit ≥ 60 cm Durchmesser 
Baumfalke Turmfalke 

Nistkörbe mit einem Durchmes-

ser ≥ 40 cm 
Baumfalke und Uhu Turmfalke und Waldohreule 

  

 
7 BT-Drs. 20/2354 vom 21.06.2022, S. 26. 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/023/2002354.pdf#page=26
https://dserver.bundestag.de/btd/20/023/2002354.pdf#page=26
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Nis t h i l fen  für  F leder mäuse  

Das Verbot der Neuanbringung künstlicher Nisthilfen für Fledermäuse, sogenannter „Fleder-

mauskästen“, betrifft die kollisionsgefährdeten Fledermausarten Abendsegler, Breitflügelfle-

dermaus, Kleinabendsegler, Mücken-, Nord-, Rauhaut-, Weißrand-, Zweifarb- und Zwergfle-

dermaus (Hurst et al. 2016, S. 28, vgl. LfU BB 2023). Vom Verbot umfasst sind alle künstlichen 

Nisthilfen, die zum Zweck der Nutzung als Fortpflanzungs- und Aufzuchtstätte (Wochenstu-

benquartiere) angebracht werden. Als Nisthilfe für Fledermäuse kann nach Hammer et al. 

(2021) neben Fledermauskästen auch das gezielte Ringeln von Bäumen oder das Bohren von 

Löchern in Bäume angesehen werden. Diese möglichen Maßnahmen werden zum Ausgleich 

des Verlustes von Fortpflanzungs- und Ruhestätten eingesetzt. Hier besteht bisher eine Rege-

lungslücke, da diese vom gesetzlichen Verbot nicht umfasst sind.  

Zudem besteht bei den Nisthilfen für Fledermäuse eine analoge Problematik, wie bei den Vö-

geln. Fledermauskästen, die zur Förderung von nicht, als kollisionsgefährdet geltenden Fleder-

mausarten dienen sollen, können auch von kollisionsgefährdeten Fledermausarten besiedelt 

werden (Trautner 2022).8  

Ebenfalls nicht von dem Verbot umfasst sein dürften Winterquartiere, die der Winterruhe der 

Tiere dienen. An Winterquartieren ist grundsätzlich kein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko zu 

erwarten, da aufgrund der Winterruhe keine hohe Flugaktivität stattfindet. Dementsprechend 

ist die Ertüchtigung oder Öffnung von Stollen, Höhlen, Tunneln usw., die ausschließlich als 

Winterquartiere genutzt werden, weiterhin möglich (vgl. Landesfachausschuss Fledermäuse 

NRW 2022, online).  

 

Auswir kungen  auf  das  Anbr ingen  von  Nis t h i l fen  in  Sc hut zgeb ie ten   

Nisthilfen sind eine wirksame Artenhilfsmaßnahme, die zur Verbesserung der Fortpflanzungs-

rate von Vögeln und Fledermäusen beiträgt. Sie wird sowohl außerhalb als auch innerhalb von 

Schutzgebieten durchgeführt. Nisthilfen für kollisionsgefährdete Vögel und Fledermäuse kön-

nen zum Beispiel als Erhaltungs-, Pflege-, Entwicklungs- oder Wiederherstellungsmaßnahmen 

in verschiedenen Schutzgebietstypen eingesetzt werden. Daher kann eine Einschränkung durch 

§ 45b Absatz 7 BNatSchG je nach Standort von WEA insbesondere für die Realisierung von 

Nisthilfen in Schutzgebieten problematisch sein.  

Liegt eine WEA in einem Abstand von weniger als 1.500 Metern zu einem Schutzgebiet, so 

wirkt das Verbot des Anbringens von Nisthilfen in dieses Schutzgebiet hinein. Werden Flächen 

für die Windenergie in Schutzgebieten ausgewiesen, beispielsweise in Landschaftsschutzge-

bieten, gilt das Verbot für die gesamte Fläche, die für die Windenergie ausgewiesen wird. In 

einem sehr geringen Umfang befinden sich bereits Standorte von Windenergieanlagen in FFH-

Gebieten und Vogelschutzgebieten (vgl. KNE 2024). Aber auch, wenn das für die Windenergie-

nutzung ausgewiesene Gebiet bzw. der WEA-Standort außerhalb von Schutzgebieten liegt, 

können je nach Schutzgebietsgröße und -zuschnitt Nisthilfen nur noch mehr oder weniger 

stark eingeschränkt umgesetzt werden.   

 
8 Überdies ist bekannt, dass auch Vogelnistkästen von Fledermäusen als Quartier genutzt werden (Zahn 2017, 

S. 2). 

https://www.fledermausschutz.de/fledermausschutz/fragen-zu-paragraf-45b-betrieb-von-windenergieanlagen-an-land/
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Auswir kungen  auf  N is t h i l fen  a l s  CEF -Maßna hmen  

In Hinblick auf „vorgezogene“ Artenschutzmaßnahmen nach § 44 Absatz 5 Satz 3 BNatSchG 

gilt die Regelung nur eingeschränkt.9 Diese vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen werden 

auch Continuous Ecological Functionality-Measures oder kurz CEF-Maßnahmen genannt.  Vor-

habenträger setzen diese Maßnahmen zeitlich vor dem Vorhaben um, um die ökologische 

Funktion der betroffenen Lebensstätten bereits vor deren Entnahme, Schädigung oder Zerstö-

rung im Sinne des Schädigungsverbots nach § 44 Absatz 1 Nummer 3 auszugleichen. Der Er-

satz erfolgt durch einen Ersatzlebensraum oder eine Ersatzstruktur im räumlich-funktionalen 

Zusammenhang. Solche Ersatzstrukturen sind regelmäßig Nisthilfen. 

Werden für den Bau oder die Erschließung eines Vorhabens Höhlen- oder Biotopbäumen ge-

fällt und dadurch potenzielle Fledermausquartiere zerstört, kann hierdurch das Schädigungs-

verbot gemäß § 44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG eintreten. Fraglich ist nun, wie ein Vorha-

benträger vorzugehen hat, wenn die zerstörten Fledermausquartiere innerhalb des Verbotsbe-

reichs nach § 45b Absatz 7 BNatSchG lagen, das heißt im Abstand von weniger als 1.500 Metern 

zu einer bereits bestehenden Windenergieanlage oder in einer für die Windenergie ausgewie-

senen Fläche. Denn dann ist der Vorhabenträger möglicherweise gezwungen, die Nisthilfe als 

CEF-Maßnahme im Verbotsbereich anzubringen, um den räumlich-funktionalen Zusammen-

hang mit der ursprünglichen Lebensstätte zu wahren.  

Erste Gerichtsentscheidungen zu dieser Fragestellung deuten darauf hin, dass CEF-Maßnah-

men nicht vom Verbot des § 45b Absatz 7 umfasst sind. Nach der Rechtsprechung des Verwal-

tungsgerichtshofs (VGH) Baden-Württemberg vom 20.12.202310 ist die Umsetzung der vorge-

zogenen Ausgleichsmaßnahmen nach § 44 Absatz 5 Satz 3 BNatSchG eine Voraussetzung für 

die rechtmäßige Genehmigung einer Windenergieanlage, durch die Lebensstätten entnom-

men, beschädigt oder zerstört werden.11 Nach der Erwägung des Gerichts sind Lebensstätten 

kollisionsgefährdeter Arten im Verbotsbereich des § 45b Absatz 7 BNatSchG zudem bereits mit 

einem Gefahrenpotenzial verbunden. Werden diese Lebensstätten im Zuge eines Vorhabens 

entfernt und durch Nisthilfen als CEF-Maßnahmen ersetzt, erhöht sich das Gefahrenpotenzial 

für die kollisionsgefährdete Art nicht, sondern bleibt gleich. Damit wird also weder ein beste-

hender artenschutzrechtlicher Konflikt verschärft noch einer neu geschaffen. In einem solchen 

Fall muss der Zielsetzung der Norm Rechnung getragen werden, indem der Abstand zwischen 

der bestehenden Windenergieanlage und der Nisthilfe als CEF-Maßnahme möglichst groß ge-

wählt wird, bei gleichzeitiger Wahrung des räumlich-funktionalen Zusammenhangs mit der ur-

sprünglichen Lebensstätte.12  

Das Gericht lässt jedoch offen, ob es sämtliche CEF-Maßnahmen von der Verbotsnorm § 45b 

Absatz 7 BNatSchG ausnehmen will. Das Gericht spricht in Hinblick auf die zu entfernende 

Lebensstätte von einer „vorgefundene[n] und bereits mit einem Gefahrenpotenzial verbun-

dene[n] Lage“13. Nach einer engen Auslegung dieser Formulierung könnten nur solche CEF-

 
9 Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg, Beschluss vom 20.12.2023 - 14 S 219/23, Rn. 165 bei juris 

und VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 20.12.2023 - 14 S 218/23, Rn. 137 bei juris. 
10 VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 20.12.2023 - 14 S 219/23 sowie Beschluss vom 20.12.2023 - 14 S 

218/23. 
11 Frank und Rolshoven 2022, S. 545. 
12 VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 20.12.2023 - 14 S 219/23, Rn. 165 bei juris und VGH Baden-Württem-

berg Beschluss vom 20.12.2023 - 14 S 218/23, Rn. 137 bei juris. 
13 VGH Baden-Württemberg, ebd. 
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Maßnahmen vom Verbot ausgenommen sein, die Lebensstätten ersetzen, deren Gefahrenpo-

tenzial im Kontext der Zulassung der bereits bestehenden WEA ermittelt wurde. Nach dieser 

engen Auslegung bleiben Lebensstätten, die erst im Zusammenhang mit dem neu geplanten 

Vorhaben im Verbotsbereich um eine WEA erfasst wurden und mit einer CEF-Maßnahme er-

setzt werden sollen, weiterhin vom Verbot nach § 45b Absatz 7 BNatSchG erfasst.  

Andererseits stellt das Gericht fest, dass trotz der getroffenen Einschränkung ein substanzieller 

Anwendungsbereich für das Verbot § 45b Absatz 7 BNatSchG verbleibt, beispielsweise für Nist-

hilfen, die keine CEF-Maßnahmen darstellen. Auch ist dem Sachverhalt nicht zu entnehmen, 

dass sich das Gericht mit der Genehmigung der Bestandsanlage, insbesondere mit der dama-

ligen Erfassung der planungsrelevanten Arten befasst hat. Dies spricht dafür, dass der VGH 

sämtliche CEF-Maßnahmen von dem Verbot ausnehmen wollte und damit für eine weite Aus-

legung. Letztlich bleibt eine höchstrichterliche Klärung durch das Bundesverwaltungsgericht 

abzuwarten.  

Der räumlich-funktionale Zusammenhang der Nisthilfe mit der ursprünglichen Lebensstätte ist 

artspezifisch zu ermitteln, beispielsweise aufgrund gutachterlich festgestellter täglicher Akti-

onsradien einer betroffenen Fledermausart, die in der Regel maximal 1,5 Kilometer betragen 

(Hammer et al. 2021). Nur der Abendsegler und der Kleinabendsegler haben weitere Aktions-

radien von bis zu fünf Kilometern, abhängig von der räumlichen Ausstattung ihrer Habitate 

(ebd.). Insofern kann der räumlich-funktionale Zusammenhang auch noch in einem Fall gege-

ben sein, bei dem die zerstörte Lebensstätte zwar im Verbotsbereich um eine bestehende An-

lage liegt, die Nisthilfen für Fledermäuse aber außerhalb des Verbotsbereichs errichtet wer-

den.14 Ist eine Anbringung einer Nisthilfe also aus fachlichen Erwägungen auch außerhalb des 

Verbotsbereichs um eine WEA oder außerhalb eines für die WEA ausgewiesenen Gebietes im 

Sinne des § 45b Absatz 7 BNatSchG eine geeignete CEF-Maßnahme, kann sich der Vorhaben-

träger nicht auf die Freistellung von CEF-Maßnahmen vom Verbot nach § 45b Abs. 7 BNatSchG 

berufen. Er muss die Nisthilfe in einem solchen Fall in der gebotenen Entfernung anbringen, 

das heißt in einem Abstand von über 1.500 Metern zur WEA oder außerhalb eines ausgewie-

senen Gebietes für die Windenergie. 

 

Auswir kungen  auf  N is t h i l fen  a l s  F CS -Maßna hmen  

Nisthilfen können auch als populationsstützende Maßnahme umgesetzt werden (MULNV und 

FÖA 2021, Hammer et al. 2021). Diese Maßnahmen werden auch Favourable Conservation Sta-

tus-Measures oder kurz FCS-Maßnahmen genannt und können ebenso wie die CEF-Maßnah-

men für die rechtmäßige Genehmigung eines Windenergievorhabens eingesetzt werden. Denn 

Vorhabenträger können FCS-Maßnahmen als Alternative wählen, um die Voraussetzungen ei-

ner artenschutzrechtlichen Ausnahme nachzuweisen. Wenn Vorhabenträger eine artenschutz-

rechtliche Ausnahme nach § 45 Absatz 7 BNatSchG beantragen, müssen sie sicherstellen, dass 

es nicht zur Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Population kommt. 

Hierfür kann der Vorhabenträger entweder eine Prognose über die zumindest neutrale Ent-

wicklung des Erhaltungszustands unter der Vorhabenrealisierung anstellen oder vorsorglich 

auf FCS-Maßnahmen zurückgreifen. Er kann also beispielsweise als populationsstützende Maß-

nahme Nisthilfen als zusätzliche Lebensstätten für die Art schaffen, die von seinem Vorhaben 

betroffen ist und für die er eine Ausnahme beantragt.15 Die FCS-Maßnahme ist demnach (nur) 

 
14 VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 31.08.2023 - 14 S 2140/22, Rn. 75 f. bei juris. 
15 Gellermann in: Landmann und Rohmer, BNatSchG 2023, § 45, Rn. 37. 
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eine Option zur Erlangung einer Ausnahme. Sie ist aber nicht zwingend erforderlich für eine 

Ausnahme und damit auch keine rechtliche Voraussetzung für die Genehmigung eines Vorha-

bens. Das unterscheidet sie von der CEF-Maßnahme, die eine rechtliche Voraussetzung für die 

Genehmigung eines Vorhabens ist. 

Dass es nicht zur Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Population kommt, 

bemisst sich danach, wie sich die Population einer Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 

entwickeln wird. Das natürliche Verbreitungsgebiet einer Art ist ein sehr weit gefasster Raum, 

der für einige Arten beinahe das gesamte Bundesgebiet einschließt (BfN 2019). Insofern müs-

sen auch die populationsstützenden FCS-Maßnahmen nicht stützend auf die lokal betroffene 

Population wirken.16 Sollte ein Vorhabenträger demnach bei der Realisierung seines Vorhabens 

eine Lebensstätte im Umkreis einer bestehenden WEA oder in einem für die Windenergie aus-

gewiesenem Gebiet zerstören, ist er nicht darauf angewiesen, die Nisthilfe als FCS-Maßnahme 

für diese Lebensstätte in ebendieser mit einem Gefahrenpotenzial verbundenen Lage umzu-

setzen. Das spricht dafür, dass Nisthilfen, die als FCS-Maßnahmen umgesetzt werden, anders 

als CEF-Maßnahmen, vom Verbot nach § 45b Absatz 7 BNatSchG erfasst sind.17  

 

Er le i c hter te  be hörd l i c he  Durc hsetzung  de r  B ese i t igung  v on  Nis t h i l -

f en   

Bereits vor dem Inkrafttreten von § 45b Absatz 7 ordneten Behörden die Unbrauchbarmachung 

und Beseitigung von Nisthilfen im Umfeld von geplanten Windenergieanlagen an, um das Ein-

treten des Tötungsverbots zu vermeiden.18 Für die Beseitigungsanordnung musste die Behörde 

bisher begründen, warum sie eine Verletzung des Tötungsverbots durch die Nisthilfe erwartet. 

Hierfür musste die Behörde im Einzelnen darlegen, dass die Art kollisionsgefährdet ist und das 

Kollisionsrisiko der Art aufgrund der Nisthilfe im Umfeld der geplanten Anlage signifikant er-

höht wird. Dazu musste die Behörde unter anderem den Aktivitätsradius der Art, die Entfernung 

der Anlage von der Lebensstätte und weitere fachliche Erwägungen und technische Parameter 

der neu zu errichtenden Windenergieanlage anführen. Zudem musste die Behörde die Anord-

nung gegenüber dem richtigen Zustandsstörer, das heißt gegenüber dem „Verantwortlichen“ 

für diese drohende Gefahr aussprechen.19 

Mit § 45b Absatz 7 BNatSchG gibt der Gesetzgeber den zuständigen Behörden nun eine Rege-

lung an die Hand, auf deren Grundlage sie ihre nachträglichen Anordnungen zur Beseitigung 

der Nisthilfe erleichtert begründen können. So muss die Behörde nicht mehr im Einzelnen be-

gründen, dass eine Verletzung des Tötungsverbots einzutreten droht.  

Stattdessen hat die Behörde nunmehr lediglich die Voraussetzungen des § 45b Abs. 7 

BNatSchG darzulegen. Die Behörde muss in ihrer Begründung demnach nur noch beschreiben, 

dass die Nisthilfe eine solche für kollisionsgefährdete Arten im Sinne des § 45b Abs. 7 BNatSchG 

darstellt und deren Anbringung im Umkreis von 1.500 Metern um WEA oder in für die Wind-

energie ausgewiesenen Flächen erfolgte. Durch das Heranziehen der eindeutig geregelten Ver-

botszone müssen Behörden die Abstandsgebote zwischen Windenergieanlagen und Nisthilfen 

 
16 Gellermann in: Landmann und Rohmer, BNatSchG 2023, § 45, Rn. 37. 

 
18 vgl. Verwaltungsgericht Minden, Urteil vom 16.11.2022, 9 K 5579/21. 
19 vgl. im Ganzen VG Minden, Urteil vom 16.11.2022, 9 K 5579/2, Rn. 21 ff. zu den Voraussetzungen des Tötungs-

verbots, Rn. 52 ff. zur Störerauswahl (juris). 
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also nicht mehr fachlich herleiten. Ebenso muss die Behörde nicht mehr auswählen, ob sie ge-

genüber dem Errichter der Nisthilfe deren Beseitigung anordnet oder gegenüber dem Betrei-

ber eine Einschränkung seiner Genehmigung. Denn das Verbot § 45b Absatz 7 BNatSchG rich-

tet sich eindeutig an denjenigen, der die Nisthilfe anbringt. Der Errichter der Nisthilfe ist seit 

der Neuregelung stets der Verantwortliche für die drohende Gefahr des Eintretens des Tö-

tungsverbots. 

 

Zusammenfassung und  E inordnun g  

Nisthilfen sind wichtige Maßnahmen für den Artenschutz. Sie werden innerhalb von Schutzge-

bieten, zum Beispiel in FFH- und Vogelschutzgebieten als Maßnahmen zur Wahrung oder Er-

reichung von Erhaltungszielen eingesetzt. Auch außerhalb von Schutzgebieten werden Nisthil-

fen zur Vermeidung der Verletzung artenschutzrechtlicher Zugriffsverbote oder zur Erfüllung 

artenschutzrechtlicher Ausgleichspflichten eingesetzt. Nicht zuletzt sind sie eine zentrale Maß-

nahme des freiwilligen Naturschutzes.  

Mit der Einführung von § 45b Absatz 7 BNatSchG möchte der Gesetzgeber vermeiden, dass 

sich artenschutzrechtliche Konflikte für geschützte kollisionsgefährdete Arten mit Windener-

gieanlagen verschärfen oder neue hinzutreten. Ansiedelung und Fortpflanzung soll dort ver-

hindert werden, wo durch Windenergieanlagen erhöhte Kollisionsrisiken bestehen. Deshalb 

richtet sich das gesetzliche Anbringungsverbot von Nisthilfen an jedermann.  

Nach erster Rechtsprechung des VGH Baden-Württemberg vom 20.12.2023 dürften sämtliche 

CEF-Maßnahmen von dem Verbot ausgenommen sein. Letztlich bleibt zu dieser Einschrän-

kung des Verbots aber eine höchstrichterliche Klärung durch das Bundesverwaltungsgericht 

abzuwarten. Für FCS-Maßnahmen kann diese Rechtsprechung jedoch nicht übertragen wer-

den, da diese unter anderen gesetzlichen Voraussetzungen zur Anwendung kommen. 

Behörden erleichtert die neue Regelung die Anordnung der Beseitigung von in diesem Sinne 

rechtlich unzulässig angebrachten Nisthilfen. Gegebenenfalls kann eine Nisthilfe auch in ein 

geeignetes Habitat außerhalb des Verbotsgebiets verlegt werden, sofern das Habitat im räum-

lich-funktionalen Zusammenhang zur ursprünglichen Nisthilfe steht (vgl. KNE 2021). 

Das Verbot kann sich einschränkend auf das Management von Schutzgebieten auswirken, 

wenn der Einsatz von Nisthilfen eine dem jeweiligen Schutzzweck dienende Erhaltungs-, 

Pflege-, Entwicklungs- oder Wiederherstellungsmaßnahme ist. Diese Einschränkung tritt ein, 

wenn sich der Verbotsbereich von 1.500 Metern um bestehende WEA mit einem Schutzgebiet 

überschneidet oder gar Flächen für die Windenergie in Schutzgebieten ausgewiesen werden. 

Dies sollte bei der planerischen Gebietsausweisung für die Windenergie, bei der Auswahl von 

Flächen zur Umsetzung von Artenhilfsprogrammen sowie beim Management von betroffenen 

Schutzgebieten berücksichtigt werden.  

Je mehr Flächen außerhalb von Schutzgebieten ausgewiesen werden bzw. je größer der Ab-

stand von ausgewiesenen Gebieten für die Windenergie bzw. WEA-Standorten zu Schutzge-

bieten ist, desto geringer fallen die möglichen Einschränkungen für Nisthilfen – abgesehen von 

solchen im Rahmen von CEF-Maßnahmen – in diesen Schutzgebieten aus.  
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